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0 Vorbemerkungen

Diese Richtlinie ist für Gebäude und Gebäudeteile anzuwenden, welche dem 
längeren Aufenthalt von Menschen dienen und deren widmungsgerechte Nutzung 
einen Ruheanspruch bewirkt oder der besondere Verwendungszweck eine 
entsprechende Raumakustik oder einen Erschütterungsschutz erfordert. Dazu 
zählen insbesondere Wohngebäude, Wohnheime, Bürogebäude, 
Beherbergungsstätten, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser etc.

Von den Anforderungen dieser OIB-Richtlinie kann entsprechend den jeweiligen 
landesrechtlichen Bestimmungen abgewichen werden, wenn vom Bauwerber 
nachgewiesen wird, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwendung der 
Richtlinie erreicht wird.

OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz
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○ Punkte 2.2.3 und 2.2.4 (Schalldämmung von Außenbauteilen)
OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz
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○ Punkte 2.2.3 und 2.2.4 (Schalldämmung von Außenbauteilen)
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 Punkt 2.3 Luftschallschutz 
innerhalb von Gebäuden
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2.10 Räume mit sehr kleinem Volumen
Für Räume mit einem Volumen von nicht mehr als 10 m³ gelten um 5 dB 
geringere Anforderungen.

OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz

Raumakustik
3.1 Anwendungsbereich

Die Anforderungen an die Raumakustik gelten, wenn Mindestmaßnahmen 
hinsichtlich der Hörsamkeit oder Lärmminderung in Räumen erforderlich sind. 
Ausgenommen sind Räume mit außerordentlich hohen oder spezifischen 
Anforderungen an die akustischen Verhältnisse (z.B. Opernhäuser, 
Konzertsäle, Tonaufnahmestudios).

3.2 Anforderungen zur Hörsamkeit
3.2.1 Für Räume mit der Nutzung Sprache (Hörsäle, Vortragsräume)
3.2.2 Für Räume mit Nutzung Kommunikation (Klassenräume, Medienräume, 

Besprechungsräume, Räume für audiovisuelle Darbietung)
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OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz

Anforderungen zur Lärmminderung

3.3.1 Für Räume, an die zum Schutze der Nutzer Anforderungen an die 

Lärmminderung gestellt werden (z.B. Arbeitsräume, Werkräume und Gänge 

in Schulen, Kindergartenräume, Pausenräume, Speiseräume, Turnsäle, 

Schwimm- und Sporthallen), sind Mindestanforderung für die 

Lärmminderung einzuhalten:

3.3.2 Eine Abweichung von den Anforderungen gemäß Punkt 3.3.1 ist zulässig, 

wenn aus nachvollziehbaren betriebstechnischen oder anderen 

technischen Gründen (z.B. Hygiene) die Anordnung von absorbierenden 

Oberflächen nicht im erforderlichen Ausmaß möglich ist.
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Erschütterungsschutz
4.1 Anwendungsbereich
In Gebäuden, Gebäudeteilen und anderen Bauwerken sind Maßnahmen zur 
Verhinderung der Übertragung von Schwingungen aus technischen 
Einrichtungen und anderen Schwingungserregern derart zu treffen, dass keine 
unzumutbaren Störungen durch Erschütterungen für Personen in 
Aufenthaltsräumen desselben Gebäudes oder in Aufenthaltsräumen 
benachbarter Gebäude auftreten.
Diese Richtlinie beinhaltet nicht die Festlegung von Anforderungen an den 
Schutz vor Erschütterungen, die aus anderen Bauwerken auf die Gebäude und 
Gebäudeteile einwirken.

4.2 Anforderungen
Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Schwingungen und der Erfüllung des 
ausreichenden Erschütterschutzes ist der Stand der Technik heranzuziehen

OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz
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Schutz vor Schallimmissionen von technischen Anlagen für die Konditionierung von
Gebäuden bei Übertragung im Freien

Anwendungsbereich

Die Anforderungen gemäß Punkt 5.2 gelten für technische Anlagen für die Konditionierung 
von Gebäuden. 

Anforderungen

Entsprechend der Umgebungssituation (Kategorie 1 bis 3) sind folgende Anforderungen
einzuhalten, wobei die Kategorien 1 bis 3 durch die Bundesländer festzulegen sind.

Technische Anlagen für die Konditionierung von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden sind
so zu dimensionieren, zu errichten und zu betreiben, dass die energieäquivalenten
Dauerschallpegel (kein zeitbewerteter Pegel) der Anlagengeräusche in der jeweiligen
Betriebsart an der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze als auch an Fenstern und
Außentüren von Aufenthaltsräumen anderer Wohneinheiten auf dem eigenen
Grundstück bzw. Bauplatz die Werte nachstehender Tabelle nicht übersteigen:

OIB-Richtlinie 5



1321.05.2025 © Jansche/Lanz OIB Richtlinien

OIB-Richtlinie 5



1421.05.2025 © Jansche/Lanz OIB Richtlinien

In ruhiger Lage (z.B. in Innenhöfen, an schall- und verkehrsabgewandten Nachbargrundstücks-

bzw. Bauplatzgrenzen, an schallabgewandten Gebäudeteilen) sind die Werte gemäß Zeile 1 der

o.a. Tabelle heranzuziehen.

Mehrere technische Anlagen für die Konditionierung von Gebäuden auf einem Grundstück sind als

eine gesamte Anlage zu betrachten.

Die in obiger Tabelle festgelegten Grenzwerte dürfen überschritten werden, wenn der nach dem 

Stand der Technik an der für die Beurteilung an den maßgebenden Immissionsorten ermittelte 

Basispegel bei gleichzeitiger Einwirkung des Dauergeräusches der technischen Anlage um nicht 

mehr als 3 dB angehoben wird.

OIB-Richtlinie 5
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OIB-Richtlinie 5 - Schallschutz

6 Bauführungen im Bestand

Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf 

bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile 

Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-Richtlinie

zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen 

Bestandes nicht verschlechtert wird.
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EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von  Gebäuden

○ Bereits die dritte Fassung dieser EU-Richtlinie

• Richtlinie 2002/91/EG

• Richtlinie 2010/31/EU (Neufassung)

• Geändert durch Richtlinie (EU) 2018/844

• Überarbeitung bis 2025 (green deal)

○ OIB-Richtlinie 6 dient der Umsetzung div. europäischer Richtlinien 

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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Vorbemerkungen

Von den Anforderungen dieser OIB-Richtlinie kann entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen

abgewichen werden, wenn vom Bauwerber nachgewiesen wird, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwendung

der Richtlinie erreicht wird.

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Anwendungsbereich

Die gegenständliche Richtlinie gilt für konditionierte Gebäude.

In Gebäuden benötigte Prozessenergie ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Unter Prozessenergie

wird jene Energie verstanden, die dazu dient, andere Energiebedürfnisse zu befriedigen als die

Konditionierung von Räumen für die Nutzung durch Personen (z.B. Konditionierung von Ställen,

Kühlung von Technikräumen, Beheizung von Glashäusern), Beförderungsmittel wie z.B. Aufzüge,

Rolltreppen) sowie Energieaufwendungen für den Betrieb von Betriebsküchen, Labors, etc.

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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1.2 Ausnahmen

1.2.1 ENERGIEAUSWEIS erforderlich / bedingte ANFORDERUNGEN

Auf Gebäude und Gebäudeteile, die als Teil eines ausgewiesenen 

Umfelds oder aufgrund ihres besonderen architektonischen oder 

historischen Wertes offiziell geschützt sind, gelten die Anforderungen 

dieser Richtlinie nicht, soweit die Einhaltung dieser Anforderungen eine 

unannehmbare Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer äußeren 

Erscheinung bedeuten würde. Das Erfordernis der Ausstellung eines 

Energieausweises bleibt davon unberührt.

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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1.2.2 kein ENERGIEAUSWEIS erforderlich / keine ANFORDERUNGEN
Für folgende Gebäude und Gebäudeteile gelten keine Anforderungen gemäß 
dieser Richtlinie und ein Energieausweis ist nicht erforderlich:
a) Gebäude, die nur frostfrei gehalten werden, d.h. mit einer Raumtemperatur 

von nicht mehr als + 5 °C, sowie nicht konditionierte Gebäude,
b) provisorische Gebäude mit einer Nutzungsdauer bis höchstens zwei Jahre,
c) Wohngebäude, die nach ihrer Art nur für die Benutzung während eines 

begrenzten Zeitraums je Kalenderjahr bestimmt sind und deren 
voraussichtlicher Energiebedarf wegen dieser eingeschränkten Nutzungszeit 
unter einem Viertel des Energiebedarfs bei ganzjähriger Benutzung liegt. 
Dies gilt jedenfalls als erfüllt für Wohngebäude, die zwischen 1. November 
und 31. März an nicht mehr als 31 Tagen genutzt werden,

d) Gebäude für Betriebsanlagen sowie landwirtschaftliche Nutzgebäude, bei 
denen jeweils der überwiegende Anteil der Energie für die Raumheizung und 
Raumkühlung durch Abwärme abgedeckt wird, die unmittelbar in 
Betriebsanlagen entsteht,

e) Gebäude, die für Gottesdienste und religiöse Zwecke genutzt werden.

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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1.2.3 ENERGIEAUSWEIS erforderlich / U-Wert-ANFORDERUNGEN

Für Sonstige konditionierte Gebäude bzw. Gebäudeteile entsprechend der 

Gebäudekategorie 13 gemäß Punkt 3 gelten bei Neubau und Renovierung 

nur die Anforderungen gemäß Punkt 4.6 und ein Energieausweis ist 

erforderlich. Unbeschadet davon muss bei derartigen Gebäuden Punkt 5.2.4 

eingehalten werden.

1.2.4 kein ENERGIEAUSWEIS erforderlich / U-Wert-ANFORDERUNGEN

Für frei stehende Gebäude und Gebäudeteile mit einer konditionierten Netto-

Grundfläche von weniger als 50 m² gelten bei Neubau und Renovierung nur 

die Anforderungen gemäß Punkt 4.4 bzw. 4.6 und ein Energieausweis ist 

nicht erforderlich.

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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3 Gebäudekategorien

Die Zuordnung zu einer der folgenden Gebäudekategorien erfolgt anhand der überwiegenden 

Nutzung, sofern andere Nutzungen jeweils 250 m² Netto-Grundfläche nicht überschreiten. 

Zu diesem Zweck kann die Netto-Grundfläche (NGF) aus der Brutto-Grundfläche (BGF) mit einem 

Umrechnungsfaktor von 0,8 (NGF = 0,8 × BGF) ermittelt werden. Wenn für eine Nutzung 250 m² 

Netto-Grundfläche überschritten werden, ist wie folgt vorzugehen: Es ist entweder eine Teilung des 

Gebäudes und eine Zuordnung der einzelnen Gebäudeteile zu den unten angeführten 

Gebäudekategorien durchzuführen, oder das gesamte Gebäude ist für die verschiedenen 

Kategorien mehrmals zu berechnen. In beiden Fällen erfolgt die Überprüfung der Anforderung in 

Abhängigkeit von der Gebäudekategorie getrennt. 

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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3 Gebäudekategorien
Wohngebäude (WG): 

1) Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten 
2) Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten 
3) Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten 

Nicht-Wohngebäude (NWG): 
4) Bürogebäude 
5) Bildungseinrichtungen 
6) Krankenhäuser 
7) Heime 
8) Beherbergungsbetriebe 
9) Gaststätten 
10) Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude 
11) Sportstätten 
12) Verkaufsstätten 

Sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude (SKG): 
13) Sonstige konditionierte Gebäude 

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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Sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude 
(SKG) (Gebäudekategorie 13)

Es gelten die U-Werte-anforderungen gemäß Punkt 4.6

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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Sommerliche Wärmeschutz

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz

Sommerliche Wärmeschutz



● Zentrale Wärmebereitstellungsanlage

○ Bei Wohngebäuden bereits ab zwei Wohneinheiten erforderlich  
(bislang erst ab drei)

Davon ausgenommen sind Systeme bzw. Teilsysteme mit dem  
Energieträger Strom, wenn die energetischen Anforderungen im  Vergleich 
mit dem Referenzsystem in Punkt 8.3 erfüllt werden.  
Reihenhäuser sind von dieser Bestimmung ausgenommen

Strombasierte Wärmespeicher- und 
Wärmebereitstellungssysteme  für 

dezentrale Systeme

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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5 Anforderungen an die Wahl der eingesetzten Energieträger 

5.1 Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme

5.1.2 Hocheffiziente alternative Energiesysteme sind jedenfalls: 
a) dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie

aus erneuerbaren Quellen, 
b) Kraft-Wärme-Kopplung, 
c) Fern-/Nahwärme oder -kälte, insbesondere, wenn sie ganz oder 

teilweise auf Energie aus erneuerbaren Quellen beruht oder aus 
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt, 

d) Wärmepumpen. 

5.2 Anforderungen an den erneuerbaren Anteil bei Neubau
und größerer Renovierung

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz
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